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Erste lebende Fremdsprache: Englisch
Zweite Fremdsprache: Französisch, Italienisch oder Latein
Wahlpflichtgegenstand: Spanisch
Deutsch als Zweitsprache: als Zusatzangebot für SchülerInnen mit 
nichtdeutscher Muttersprache  

Fremdsprachen

ORG mit Instrumentalunterricht oder mit ergänzendem Unterricht in 
Bildnerischem Gestalten und Werkerziehung
         
Pflichtgegenstände   
Religion/Ethik                
Deutsch                  
Englisch                
Französisch/Italienisch/Latein              
Geschichte und Politische Bildung
Geografie und wirtschaftl. Bildung           
Mathematik                
Biologie und Umweltbildung            
Chemie                 
Physik                  
Psychologie und Philosophie              
Informatik                 
Musik                                     
Kunst und Gestaltung oder Musik
Kunst und Gestaltung               
Bildnerisches Gest.*/Instr. Unterricht    
Bewegung und Sport
Summe der Pflichtgegenstände           
+Wahlpflichtfach
Gesamtstundenzahl  
 

ORG mit ergänzendem Unterricht in Biologie, Physik und 
Chemie

Pflichtgegenstände   
Religion/Ethik                
Deutsch                  
Englisch
Französisch/Latein              
Geschichte und Politische Bildung
Geografie und wirtschaftl. Bildung           
Mathematik                
Biologie und Umweltbildung            
Chemie                 
Physik                  
Psychologie und Philosophie              
Informatik                 
Musik 
Kunst und Gestaltung oder Musik
Kunst und Gestaltung
Bewegung und Sport            
Pflichtgegenstände 
+Wahlpflichtgegenstand
          schulautonom: Ökologie
Gesamtstundenzahl 

Stundentafel

Neben den 3 ORG-Zweigen wird am Borg 3 auch ein einjähriger 
Klassenzug angeboten, in dem Schüler*innen vor allem in Deutsch, 
Englisch und Mathematik besonders gefördert werden.
Ein positiver Abschluss berechtigt für den Besuch der 
ORG-Oberstufe.

Die Übergangsstufe

• 200-jährige Schulgeschichte, urspr. Lehrerbildungsanstalt, dann 
musisch-pädag. Rg, später ORG, seit 1996 neues barrierefreies 
Schulgebäude
• etwa 490 SchülerInnen, 2/3 Mädchen, Übertritt aus verschiedenen 
Schularten möglich
• Erfahrung mit mehrsprachigen Schüler*innen und Schüler*innen 
mit Teilleistungsschwächen
• helle Klassenzimmer, ruhige Lage, Bibliothek, Festsaal, BE- und 
Musiksäle, zwei Turnsäle, Sportplatz, Schulbuffet
• sehr gute technische Ausstattung
• günstige Verkehrslage (U3, U4, Schnellbahn, 4A, 74A)

Standort

Die drei Zweige zeichnen sich durch eine erhöhte Stundenanzahl im 
gewählten Zweig (BE/ME) und durch zusätzliche (BG, Instrument/ 
Gesang) oder verstärkte zweigbildende Gegenstände (NW) aus. Die 
übrigen Gegenstände sind in allen Zweigen gleich.

ORG mit Instrumentalunterricht
Erlernen eines Musikinstruments als Pflichtgegenstand, es sind 
keine Vorkenntnisse erforderlich. Derzeit können am Borg 3 
folgende Instrumente gelernt werden: Flöte, Gitarre, Klavier, 
Querflöte, Saxophon, Schlagwerk, Violine. Anstelle eines 
Musikinstruments kann auch Gesangsunterricht gewählt werden. 

ORG mit Unterricht in Bildnerischem Gestalten und Werkerziehung
Die Inhalte des BG-Unterrichts decken sich zum Teil mit denen von 
Bildnerischer Erziehung, allerdings steht dabei der Umgang mit 
diversen Materialien stärker im Vordergrund. Kreativität und 
handwerkliche Fähigkeiten werden vor allem anhand textiler und 
technischer Produktgestaltung gefördert.

ORG mit ergänzendem Unterricht in Biologie, Physik und Chemie
Der Erwerb naturwissenschaftlicher Kenntnisse steht im Vordergrund 
(verstärkter Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern und 
Mathematik). 

Schulzweige

In der 7. und 8. Klasse ist ein Fach (insgesamt 4 Stunden) frei 
wählbar. Neben den Pflichtfächern stehen auch schulautonome 
Wahlpflichtfächer zur Auswahl
s.: https://www.borg3.at/faecher/

Wahlpflichtgegenstände

KMB (Kommunikation, Mediation, Berufsorientierung)
KPR (Kommunikation, Präsentation, Rhetorik)
WISS (Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten)
Chemie-Olympiade
sowie weitere Freifächer und Unverbindliche Übungen

Besondere Angebote

1. Mittelschüler*innen: ohne Aufnahmsprüfung
Aus einer 4. Klasse mit positiven Noten bei Standard-AHS-Beurteilung; 
Es können auch Schüler*innen aufgenommen werden mit 
Standard-Noten, wenn sie in den 3 Fächern D, M und E die Noten 1 
oder 2 haben. 
Genauere Informationen unter www.borg3.at/aufnahme
2. Schüler*innen aus einer 4.Klasse (AHS) müssen in allen 
Gegenstände mit Ausnahme von Latein bzw. Französisch einen 
positiven Abschluss aufweisen.
3. In das ORG können auch Schüler*innen aus anderen Schulformen 
eintreten. Beim Eintritt in eine höhere Schulstufe (ab der 6. Klasse) sind 
zumeist Einstufungsprüfungen erforderlich, die sofort oder innerhalb 
einer gestellten Frist abgelegt werden müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
ist der Schulbesuch nur als außerordentliche/r Schüler*in möglich.

Aufnahme in die Übergangsstufe: positiver Abschluss der Mittelschule 
oder des Polytechnischen Lehrgangs.

Aufnahmebedingungen
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Die Übergangsstufe kann besucht werden
1. von Schüler*innen einer 4. Klasse Mittelschule/dem Poly-
technischer Lehrgang, die am Borg 3 die Matura ablegen wollen.
2. von Schüler*innen mit nichtdeutscher Erstsprache, die vor allem 
in sprachlicher Hinsicht gefördert werden müssen.
3. von Schüler*innen aus alternativen Schulformen


